
 
 
 
 

���������	�
���� ��� ��������	���
��� ��� ������
������

���� �
��� �� �����  ��
�� !! " #$

 
 
Herrn 

 Jürgen Prause   
Dietrichstr. 7 
13053 Berlin 
juergen.prause@jci.com 
 
Per E-Mail 
 
 
 
 
Bebauungsplan 11-157, Neubau an der Detlevstraße 
Ihr Schreiben vom 22.10.2020 
 
Sehr geehrter Herr Prause, 
 
Herr Senator Scheel bat mich, Ihnen unmittelbar auf fachlicher Ebene zu antworten. 
 
Zunächst danke ich Ihnen, dass Sie unsere informellen Planungskonzepte würdigen, die die vielen 
Aspekte der Wohnungsbaupolitik berücksichtigen sollen und möchte nun auf Ihr Schreiben vom 
22.10.2020 eingehen.  
 
Das Verfahren für die Aufstellung des Bebauungsplans 11-157 sowie die Genehmigung der Bau-
vorhaben liegt in der Zuständigkeit des Bezirks Lichtenberg. Für das Bebauungsplanverfahren hat 
der Bezirk die von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzepte und die 
von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen wie die Stadtentwicklungspläne oder 
die Berlinstrategie 2.0 zu berücksichtigen. Ferner sind die öffentlichen und privaten Belange zu er-
mitteln und diese gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dem Belang des Woh-
nungsneubaus wird derzeit aufgrund der hohen Nachfrage in vielen Bebauungsplanverfahren – so-
fern es die städtebauliche Struktur erlaubt – ein hohes Gewicht beigemessen. Um eine stadtverträg-
liche Lösung zu finden, werden wie im Bebauungsplanverfahren 11-157 häufig Wettbewerbsverfah-
ren durchgeführt, die sich u.a. mit einer Neubebauung, der Freiraumgestaltung und der Erschlie-
ßung auseinandersetzen.  
 
Letztes Jahr wurde von der HOWOGE für den Bebauungsplan 11-157 ein Ideenwettbewerb durch-
geführt, der in diesem Jahr durch einen vertiefenden architektonischen Wettbewerb konkretisiert 
wurde. Als ein Ergebnis der Wettbewerbsverfahren fließt bspw. die so identifizierte Bebauungsdichte 
in das weitere Bebauungsplanverfahren ein. Aus den nun folgenden förmlichen Beteiligungsschrit-
ten und bei der Abwägung der Belange können sich aber noch Änderungen ergeben, sodass die 
Planung ggf. angepasst wird. Ferner wird ein städtebaulicher Vertrag gemäß Berliner Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung abgeschlossen, um mietpreis- und belegungsgebundenen Wohn-
raum zu schaffen sowie die Finanzierung infrastruktureller Einrichtungen durch den Vorhabenträger 
zu gewährleisten. Darüber hinaus weise ich darauf hin, dass innerhalb der vorgesehenen Bauge-
bietskategorie „Allgemeines Wohngebiet“ sonstige Nutzungen wie Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein zulässig und teilweise bereits vorgesehen 
sind. 
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RSTUVWUXYZ[\Z]WZ^ _ST`\Z]WZ XYaaW XSU]W`[`bc SZ [YW dSZ[WcTS\eafSccW gWU`YZ^

hi j RWTUXW``YZWU k`Sal kbcaXSZf gWU`YZ mgno^ pqrjsttsttsttttttuvstt gmw^ kgoxpqRRyyy

stsi stri ssu RWTUXW``YZWU k`Sal gWU`YZWU zeSUfSccW mgno^ pq{usttuttttt||tttj}tt gmw^ gqdnpqgqyyy

Die nächsten förmlichen Verfahrensschritte sind die Beteiligung der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit. Bei letztgenannter Beteiligung haben Sie die 
Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben und Ihre Hinweise zu dem Bebauungsplanverfahren 
zu übermitteln, die dann im weiteren Verfahren berücksichtigt wird. Die Beteiligung wird rechtzeitig 
im Amtsblatt von Berlin und der Tagespresse bekannt gemacht. 
 
Im Auftrag 
 
 
Kühne 
Abteilungsleiter 
 

 


